
Bürger- und Ordnungsamt 

 

 

Straßenverkehrsbehörde 
 
Sachbearbeiterin: Sina Gutensohn 
Telefon:  +49 8382 918-314 
Mail:  sina.gutensohn@lindau.de 
Aktenzeichen:  
Datum:  21.10.2025 
 
Bankverbindung 
 
Bank:  Sparkasse Schwaben-Bodensee 
IBAN:  DE 77 7315 0000 0620 0001 90 
BIC:  BYLADEM1MLM 
USt-ID:  DE814526215 

 

 
 
Antrag auf Parkberechtigung (vom 15.04. – 15.10.) 
für Kleingartenbesitzer in der Fraunhoferstraße in Lindau-Zech 
 
 
 
Die Parkberechtigung kann mit dem beiliegenden Antrag in der Abteilung Straßenverkehrsbehörde, 
Bregenzer Str. 12, 2. OG, Zimmer-Nr. 12.2.43 beantragt werden. Der Halbjahresbetrag ist bei der 
Abholung zu begleichen. 
 
Alternativ kann die Parkberechtigung auch per Post zugestellt werden. Hierbei ist der beiliegende Antrag 
ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückzusenden und der Halbjahresbetrag von 40,- € vorab auf 
das folgende Konto zu überweisen: 
 
IBAN: siehe oben 

 

Verwendungszweck: Fraunhoferstraße, Name, Kleingärtner und Kennzeichen  
 
Sobald der Antrag und der Gesamtbetrag eingegangen sind, wird die Ausnahmegenehmigung 
ausgestellt und zugesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Lindau (Bodensee) | Postfach 1780 | 88131 Lindau 

 



  Stadtverwaltung Lindau (B) 

 

 

ANTRAG FÜR KLEINGARTENBESITZER 
 
 
auf Ausnahmegenehmigung zum Parken in der Fraunhoferstraße in Lindau-Zech 
(Parktaschen nach der Abzweigung Irisweg - ausschließlich für Kleingartenbesitzer 
Fraunhoferstraße) 
 

- in der Zeit von 15. April bis 15. Oktober für eine Gebühr in Höhe von 40,-- € 
 

 

Hinweis: Die Ausnahmegenehmigung beinhaltet keine Gewähr für einen eigenen freien 
Parkplatz.  
 
 
Hiermit beantrage ich verbindlich eine Ausnahmegenehmigung: 
 
 
 
Vor- und Nachname:  ________________________________________________ 
 
 
Anschrift:   ________________________________________________ 
 
     
    ________________________________________________ 
 
 
Kfz-Kennzeichen:  ________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift 
 
 
 
 
 
Zurück an: 
 
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) 
-Straßenverkehrsbehörde- 
Bregenzer Str. 12 
88131 Lindau (B) 

         oder per E-Mail: verkehr@lindau.de 
 

mailto:verkehr@lindau.de


  Stadtverwaltung Lindau (B) 

 

  
„Information über die Erhebung personenbezogener Daten des 
Betroffenen“ 

Klassifikation: öffentlich 
Version: 1.0 

   

 
Information zur Erhebung/Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

InformationspƲicht nach Art. 13/14 DSGVO 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir sind aufgrund gesetzlicher Regelungen verpƲichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Wenn Sie Ihre 
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens und für weitere Korrespondenz selbst übermitteln, stimmen Sie 
der Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem Zweck zu. Gemäß Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren. 
 

1. Bezeichnung der 
Verarbeitungstätigkeit 

Ausstellung einer Parkberechtigung 

2. Verantwortlicher Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau (B) 
Bregenzer Straße 4-12 
88131 Lindau (B) 
Tel.: +49 8382 918-0 

3. Datenschutzbeauftragter Herr Christian Köhler 
fly-tech IT GmbH 
Winterbruckenweg 58 
86316 Friedberg 
Email: christian.koehler@fly-tech.de / datenschutz@lindau.de  
Telefon: 0821 207111-17 

4. Zweck und Rechtsgrundlage Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO auf Grund Ihrer 
Einwilligung. 
(Eintragung in einer Übersichtsliste) 

5. Daten oder Datenkategorien Adressdaten, Finanzdaten, Kfz-Daten 

6. Empfänger oder 
Empfängerkategorien 

Stadt Lindau 

7. Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an 
ein Drittland 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogener Daten an ein Drittland ist nicht 
geplant. 

8. Speicherdauer Die Daten werden so lange gespeichert, wie diese unter Beachtung gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich und die 
Verjährungsfrist potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen ist. 

9. Pflicht zur Bereitstellung / 
Folge bei Nichtbereitstellung  

Für die Ausstellung einer Parkberechtigung ist die Angabe Ihrer Daten erforderlich. 
Wenn Sie mit der Angabe Ihrer Daten nicht einverstanden sind, kann keine 
Parkberechtigung ausgestellt werden. 

10. Quelle der Daten Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst erhalten haben, erheben wir Ihre 
Daten, nur soweit es im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist, bei der 
zuständigen Einwohnermeldebehörde. 

11. Rechte der betroffenen Person Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO – bei Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
Zudem besteht gemäß Art. 20 BayDSG in Verbindung mit Art. 77 DSGVO ein 
Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz in Bayern unter 
folgenden Kontaktdaten: 
Per Post: Postfach 22 12 19, 80502 München 
Per Email: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Per Telefon: +49 89 212672-0 

 

 
 

mailto:christian.koehler@fly-tech.de
mailto:datenschutz@lindau.de
mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de

